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§ 529 ASVG Offentlich-rechtliche
Dienstverhaltnisse.

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Der im Zeitpunkt der Aufnahme in ein 6ffentlich-rechtliches oder diesem gleichgestelltes Dienstverhaltnis
leistungszustandige Versicherungstrager (88 245 und 246) hat an den Dienstgeber auf Antrag fur jeden Monat
(8 231) einer angerechneten Beitrags- beziehungsweise Ersatzzeit einen Uberweisungsbetrag zu leisten, wenn

1. a)der Dienstnehmer vor dem 1. April 1952 in ein 6ffentlich-rechtliches oder diesem gleichgestelltes
Dienstverhaltnis als Angehoriger des Dienststandes aufgenommen worden ist (8 11 Abs. 5) oder nach dem
31. Marz 1952 in ein solches Dienstverhaltnis aufgenommen worden ist und eine Leistung aus der
Pensions(Renten)versicherung vor dem 30. September 1955 angefallen ist,

2. b)der Dienstgeber nach den fur ihn geltenden dienstrechtlichen Vorschriften bereits erworbene Beitrags-
beziehungsweise Ersatzzeiten des Dienstnehmers fir die Begriindung des Anspruches auf einen
Ruhe(Versorgungs)genuR und dessen Ausmal ganz oder teilweise angerechnet hat oder anrechnet,

3. c)der Dienstnehmer aus dem Dienststand des Dienstgebers mit dem Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genul}
nach dem 9. April 1945 ausgeschieden ist oder ausscheidet und

4. d)ein Anspruch auf eine Leistung nach Abs. 7 beziehungsweise nach Abs. 8 oder nach Abs. 9 nicht besteht.

Zur Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstgeber als auch der Dienstnehmer berechtigt.

2. (2)Als einem o6ffentlich-rechtlichen Dienstverhaltnis nach Abs. 1 gleichgestellte Dienstverhaltnisse gelten die in der
Anlage 11 zu diesem Bundesgesetz genannten Dienstverhaltnisse.

3. (3)Der Uberweisungsbetrag betrégt fiir jeden zur Ganze bedingt oder unbedingt angerechneten Monat einer
Beitragszeit 7 v. H., fur jeden zur Ganze bedingt oder unbedingt angerechneten Monat einer Ersatzzeit 1 v. H.
einer Bemessungsgrundlage von 72,67 €. Fur nur teilweise angerechnete Monate betragt der
Uberweisungsbetrag den entsprechenden Teil. Die Bemessungsgrundlage von 72,67 € ist aufzuwerten:

1. a)wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Janner 1962 eingetreten ist, mit dem Faktor 1,100;

2. b)wenn der Versorgungsfall nach dem 31. Dezember 1961 eintritt, mit dem im Zeitpunkt des Eintrittes des
Versorgungsfalles fir das Jahr 1956 geltenden Aufwertungsfaktor (8 108c).

4. (4)Der Antrag auf Leistung eines Uberweisungsbetrages nach Abs. 1 ist frihestens anlaRlich des Eintrittes des
Versorgungsfalles bzw. der Entziehung einer Leistung nach Abs. 7 oder nach Abs. 9 zu stellen.

5. (5)Ist nach Abs. 1 ein Uberweisungsbetrag zu leisten, so hat der leistungszustindige Versicherungstrdger dem
Versicherten

1. a)fur jeden vor der Aufnahme in das Dienstverhaltnis nach Abs. 1 liegenden Monat einer Beitragszeit der
Pflichtversicherung, der nicht in der Pensionsversorgung angerechnet worden ist, 7 v. H. einer
Bemessungsgrundlage von 72,67 €, soweit aber eine Teilanrechnung stattgefunden hat, nur den im
Uberweisungsbetrag nicht beriicksichtigten Teilbetrag,

2. b)die Beitrage zur Hoherversicherung, soweit sie nicht nur als entrichtet gelten, aufgewertet mit dem fur das
Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108c), und
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3. c)die vor der Aufnahme in das Dienstverhaltnis nach Abs. 1 entrichteten Beitrdge zur Weiterversicherung,
soweit die durch ihre Entrichtung erworbenen Beitragszeiten nicht nach Abs. 1 lit. b angerechnet worden
sind, aufgewertet mit dem fur das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor (8 108c),

zu erstatten. Abs. 3 letzter Satz und§ 107a sind anzuwenden. Unabhéngig davon, ob ein Uberweisungsbetrag
nach Abs. 1 zu leisten ist, sind auf Antrag des Versicherten samtliche nach der Aufnahme in das Dienstverhaltnis
nach Abs. 1 entrichteten Beitrage zur Weiterversicherung jederzeit, sonst gleichzeitig mit der Leistung des
Uberweisungsbetrages - es sei denn, diese Beitrige wurden nach einer pensions(renten)versicherungspflichtigen
Nebenbeschaftigung entrichtet - aufgewertet mit dem fur das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor
(8 108c) zu erstatten.

. (6)Der Uberweisungsbetrag nach Abs. 1 und die Erstattungsbetrage nach Abs. 5 sind binnen 18 Monaten nach

Einlangen des Antrages des Dienstgebers vom leistungszustandigen Versicherungstrager zu bezahlen. § 309
letzter Satz gilt entsprechend.

. (7)Leistungsanspriiche aus der Pensions(Renten)versicherung, die nach den vor dem 1. Janner 1961 in Geltung

gestandenen Vorschriften in Verbindung mit § 6 beziehungsweise mit 8 6 und § 7 des Bundesgesetzes vom 8. Juli
1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannt worden sind oder nach dem 31. Dezember 1960 fir einen vorher gelegenen
Zeitraum noch zuerkannt werden, sind, wenn sie fir den Monat Dezember 1960 noch gebuhren, mit folgender
Mal3gabe neu zu bemessen:

1. a)Die nach § 6 des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannten Leistungen sind auf das
1,3fache des im Monat Dezember 1960 ausgezahlten Betrages zu erhdhen,

2. b)die nach § 7 des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannten Leistungen sind auf das
1,3fache des nach Aufhebung der Ruhensbestimmungen im Monat Dezember 1960 geblihrenden Betrages
zu erhéhen.

Die sich ergebenden Mehrbetrage gebuhren zu einem Drittel ab 1. Janner 1961, zu zwei Dritteln ab 1. Janner 1962
und ab 1. Janner 1963 in voller Hohe. Rentenberechtigten der Geburtsjahrgénge 1876 und friher gebiihrt jedoch
schon ab 1. Janner 1961, Rentenberechtigten des Geburtsjahrganges 1877 ab 1. Janner 1962 der volle
Mehrbetrag.

. (8)FUr das Ausmal der Hinterbliebenenpensionen nach Beziehern von Pensionen nach Abs.7 gelten die

Vorschriften des Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes Giber das AusmaR der Hinterbliebenenpensionen mit der
Mal3gabe, dal

1. a)als Invaliditats(Alters)pension die nach Abs. 7 im Zeitpunkt des Todes geblhrenden Leistungen gelten,

2. b)wenn keine Bemessungsgrundlage vorhanden ist, zehn Sechstel der Invaliditatspension nach lit. a als
Bemessungsgrundlage gelten und von dieser Bemessungsgrundlage fiir die wahrend des Pensionsbezuges
erworbenen Beitragszeiten ein Steigerungsbetrag von 15 v. T. flr je zwdlf Beitragsmonate zu gewahren ist;
ein Rest von weniger als zwolf Beitragsmonaten ist in sinngemaf3er Anwendung der Bestimmung des § 261
Abs. 3 letzter Satz bzw. § 284 Abs.3 letzter Satz zu berUcksichtigen.

Hinterbliebenenrenten nach Rentenberechtigten sind, wenn der Tod des Rentenberechtigten in den Jahren 1961
oder 1962 eintritt, von der Rente zu berechnen, die dem Rentenberechtigten am 1. Janner 1963 gebuhrt hatte.

. (9)In den Fallen, in denen fiir eine Leistung nach8 6 beziehungsweise nach § 6 und § 7 des Bundesgesetzes vom

8. Juli 1948, BGBI. Nr. 177, der Stichtag (8 223 Abs. 2) nach dem 31. Dezember 1960, aber vor dem 1. Februar 1962
liegt, sind diese Leistungen nach den vor dem 1. Jdnner 1961 in Geltung gestandenen Vorschriften festzustellen
und nach Abs. 7 beziehungsweise nach Abs. 8 mit der Mal3gabe neu zu bemessen, daR die sich ergebenden
Mehrbetrage in voller Héhe geblhren.

(10)Bei Anwendung des § 95 gilt als Grundbetrag die Halfte der nach Abs. 7 lit. b, Abs. 8 und Abs. 9 dem Rentner
beziehungsweise seinen Hinterbliebenen gebihrenden Leistung.

(1MAuf den Uberweisungsbetrag nach Abs. 1 und die Beitragserstattung nach Abs. 5 ist§ 310 anzuwenden.
(12)Die Bestimmungen des Abs. 1 lit. a, b und d, der Abs. 2 bis 6 und des Abs. 11 sind auch auf Personen
anzuwenden, die sich am 12. Marz 1938 als Angehdrige des Dienststandes in einem 6ffentlich-rechtlichen oder
diesem gleichgestellten Dienstverhaltnis befunden haben und bei denen der Versorgungsfall nach dem 9. April
1945 eingetreten ist.

(13)Eine nach & 6 des Bundesgesetzes vom 8. Juni 1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannte und nach Abs. 7 erhdhte
Leistung steht der den Ruhe(Versorgungs)genuld anweisenden Stelle so lange zu, als der Ruhe(Versorgungs)genuf3
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lauft; um den Betrag dieser Leistung verringert sich eine dem Pensionisten bzw. seinen Hinterbliebenen
gebuhrende Pension.

In Kraft seit 01.01.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///

	§ 529 ASVG Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse.
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


